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Anlage zum Antrag auf Erbringung von Leistungen 

nach dem SGB IX oder SGB XII: 

Erklärung über die Entbindung von der Schweigepflicht 
Einwilligung gem. § 23 SGB IX; § 35 SGB I; §§ 67 ff. SGB X 
 

 
Einwilligungserklärung zur Einholung von Auskünften 
Zur Bedarfsprüfung im Rahmen meines Antrags auf Hilfemaßnahmen nach dem SGB IX oder SGB XII willige 
ich ein, dass die erforderlichen Auskünfte, die für die Entscheidung über die Hilfegewährung erforderlich sind, 
aus ärztlichen und psychologischen Untersuchungsunterlagen sowie Unterlagen, nachfolgend genannte 
Stellen (Arbeitgeber, Pflegeheime, ambulante Dienste, Ärzte etc.), vom Amt für Jugend und Soziales der 
Stadtverwaltung Pirmasens eingeholt werden können. 
 

Genannte Stellen Antragsteller/in 

Arbeitgeber Name und Anschrift: 

Senioren- oder Pflegeheim Name und Anschrift: 

ambulante Dienste Name und Anschrift: 

Behandelnde Ärzte Name und Anschrift: 
 
Name und Anschrift: 
 
Name und Anschrift: 
 
Name und Anschrift: 
 
Name und Anschrift: 
 

Sonstiges Name und Anschrift: 

 
Für die Hilfegewährung maßgebliche ärztliche Untersuchungen, die während des Verfahrens – 
beispielsweise in einem Krankenhaus oder einer anderen Behandlungsstätte – stattgefunden haben, werde 
ich dem Amt für Jugend und Soziales der Stadtverwaltung Pirmasens umgehend mitteilen. 
Wenn ich bei dieser Mitteilung nichts Gegenteiliges erkläre, bin ich damit einverstanden, dass auch die 
Unterlagen über diese ärztlichen Untersuchungen angefordert werden können. 
Mir ist bekannt, dass die Abgabe dieser Erklärung über die Entbindung der Schweigepflicht freiwillig ist und 
jederzeit für die Zukunft widerrufen kann. 
Mit meiner Unterschrift entbinde ich oben genannte Stellen von der Schweigepflicht und willige ein, dass 
das Amt für Jugend und Soziales der Stadtverwaltung Pirmasens die Daten verarbeitet.  
 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit aller abgegebenen 
Erklärungen. 

Ort, Datum Antragssteller/in oder gesetzliche/r Vertreter/in 

Name, Vorname 
 

Geburtsdatum 
 

Straße, Hausnr., PLZ, Wohnort 
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Hinweise zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten und Befreiung von der 
Schweigepflicht 
 
Die persönlichen Angaben sowie die nachfolgende Dokumentation für die Hilfeplanung werden zur Prüfung 
der Leistungsvoraussetzungen für beantragte Hilfen nach dem SGB IX oder SGB XII benötigt. Im Rahmen 
der Bedarfsprüfung sollen Ihre aktuelle Situation und Ihr Unterstützungsbedarf festgestellt werden. 
 
Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie bzw. die Sie Vertretenden im Rahmen der Antragstellung verpflichtet 
sind, 

 alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind, und auf Verlangen des zuständigen 
Leistungsträgers der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch Dritte zuzustimmen, 

 Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers Beweisurkunden 
vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzustimmen, 

 sich auf Verlangen ärztlichen und psychologischen Untersuchungen zu unterziehen, 

 Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind oder über die im Zusammenhang 
mit der Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich mitzuteilen. 

 
Sofern Sie die erforderlichen ärztlichen und anderen Unterlagen nicht selbst vorlegen können, und auch 
vorliegende Schweigepflichtentbindungserklärung nicht abgeben, kommen Sie diesen Mitwirkungspflichten 
nicht nach. Wird hierdurch die Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert, kann die beantragte 
Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagt werden (§§ 60 – 67 SGB I). Eine 
Mitwirkungspflicht besteht nicht, soweit einer der in § 65 SGB I genannten Gründe vorliegt. So können z.B. 
Angaben verweigert werden, die Sie der Gefahr aussetzen würden wegen einer Straftat oder einer 
Ordnungswidrigkeit verfolgt zu werden. 
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Ihre Daten zur Durchführung des SGB IX oder SGB XII mit Hilfe 
einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden. 
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Wortlaut des Gesetzestextes 
 
Artikel 7 Abs. 3 DSGVO (Auszug) 
Bedingungen für die Einwilligung 
(3) Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den 
Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgte 
Verarbeitung nicht berührt. … 
 
§ 23 SGB IX 
Verantwortliche Stelle für den Sozialschutz 
(1) Der für die Durchführung des Teilhabeplanverfahrens verantwortliche Rehabilitationsträger ist bei der 
Erstellung des Teilhabeplans und bei der Durchführung der Teilhabeplankonferenz Verantwortlicher für die 
Verarbeitung von Sozialdaten nach § 67 Absatz 4 des Zehnten Buches sowie Stelle im Sinne von § 35 
Absatz 1 des Ersten Buches. 
(2) Vor Durchführung einer Teilhabeplankonferenz hat der nach Absatz 1 Verantwortliche die Einwilligung 
der Leistungsberechtigten im Sinne von § 67b Absatz 2 des Zehnten Buches einzuholen, wenn und soweit 
anzunehmen ist, dass im Rahmen der Teilhabeplankonferenz Sozialdaten verarbeitet werden, deren 
Erforderlichkeit für die Erstellung des Teilhabeplans zum Zeitpunkt der Durchführung der 
Teilhabeplankonferenz nicht abschließend bewertet werden kann. Nach Durchführung der 
Teilhabeplankonferenz ist die Speicherung, Veränderung, Nutzung, Übermittlung oder Einschränkung der 
Verarbeitung von Sozialdaten im Sinne von Satz 1 nur zulässig, soweit dies für die Erstellung des 
Teilhabeplans erforderlich ist. 
(3) Die datenschutzrechtlichen Vorschriften des Ersten und des Zehnten Buches sowie der jeweiligen 
Leistungsgesetze der Rehabilitationsträger bleiben bei der Zuständigkeitsklärung und bei der Erstellung 
des Teilhabeplans unberührt. 
 
§ 35 SGB I 
Sozialgeheimnis 
 (1) Jeder hat Anspruch darauf, dass die ihn betreffenden Sozialdaten (§ 67 Absatz 2 Zehntes Buch) von 
den Leistungsträgern nicht unbefugt verarbeitet werden (Sozialgeheimnis). Die Wahrung des 
Sozialgeheimnisses umfasst die Verpflichtung, auch innerhalb des Leistungsträgers sicherzustellen, dass 
die Sozialdaten nur Befugten zugänglich sind oder nur an diese weitergegeben werden. Sozialdaten der 
Beschäftigten und ihrer Angehörigen dürfen Personen, die Personalentscheidungen treffen oder daran 
mitwirken können, weder zugänglich sein noch von Zugriffsberechtigten weitergegeben werden. Der 
Anspruch richtet sich auch gegen die Verbände der Leistungsträger, die Arbeitsgemeinschaften der 
Leistungsträger und ihrer Verbände, die Datenstelle der Rentenversicherung, die in diesem Gesetzbuch 
genannten öffentlich-rechtlichen Vereinigungen, Integrationsfachdienste, die Künstlersozialkasse, die 
Deutsche Post AG, soweit sie mit der Berechnung oder Auszahlung von Sozialleistungen betraut ist, die 
Behörden der Zollverwaltung, soweit sie Aufgaben nach § 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes und 
§ 66 des Zehnten Buches durchführen, die Versicherungsämter und Gemeindebehörden sowie die 
anerkannten Adoptionsvermittlungsstellen (§ 2 Absatz 2 des Adoptionsvermittlungsgesetzes), soweit sie 
Aufgaben nach diesem Gesetzbuch wahrnehmen, und die Stellen, die Aufgaben nach § 67c Absatz 3 des 
Zehnten Buches wahrnehmen. Die Beschäftigten haben auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit bei den 
genannten Stellen das Sozialgeheimnis zu wahren. 
(2) Die Vorschriften des Zweiten Kapitels des Zehnten Buches und der übrigen Bücher des 
Sozialgesetzbuches regeln die Verarbeitung von Sozialdaten abschließend, soweit nicht die Verordnung 
(EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 
22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung unmittelbar gilt. Für die 
Verarbeitungen von Sozialdaten im Rahmen von nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 
2016/679 fallenden Tätigkeiten finden die Verordnung (EU) 2016/679 und dieses Gesetz entsprechende 
Anwendung, soweit nicht in diesem oder einem anderen Gesetz Abweichendes geregelt ist. 
(2a) Die Verpflichtung zur Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungspflichten oder von Berufs- oder 
besonderen Amtsgeheimnissen, die nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, bleibt unberührt. 
(3) Soweit eine Übermittlung von Sozialdaten nicht zulässig ist, besteht keine Auskunftspflicht, keine 
Zeugnispflicht und keine Pflicht zur Vorlegung oder Auslieferung von Schriftstücken, nicht automatisierten 
Dateisystemen und automatisiert verarbeiteten Sozialdaten. 
(4) Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse stehen Sozialdaten gleich. 
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(5) Sozialdaten Verstorbener dürfen nach Maßgabe des Zweiten Kapitels des Zehnten Buches verarbeitet 
werden. Sie dürfen außerdem verarbeitet werden, wenn schutzwürdige Interessen des Verstorbenen oder 
seiner Angehörigen dadurch nicht beeinträchtigt werden können. 
(6) Die Absätze 1 bis 5 finden neben den in Absatz 1 genannten Stellen auch Anwendung auf solche 
Verantwortliche oder deren Auftragsverarbeiter,  

1. die Sozialdaten im Inland verarbeiten, sofern die Verarbeitung nicht im Rahmen einer 
Niederlassung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erfolgt, oder 

2. die Sozialdaten im Rahmen der Tätigkeiten einer inländischen Niederlassung verarbeiten. 
Sofern die Absätze 1 bis 5 nicht gemäß Satz 1 anzuwenden sind, gelten für den Verantwortlichen oder 
dessen Auftragsverarbeiter nur die §§ 81 bis 81c des Zehnten Buches. 
(7) Bei der Verarbeitung zu Zwecken gemäß Artikel 2 der Verordnung (EU) 2016/679 stehen die 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum und die Schweiz den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union gleich. Andere Staaten gelten insoweit als Drittstaaten. 
 

 
§ 66 SGB I 
Folgen fehlender Mitwirkung 
(1) Kommt derjenige, der eine Sozialleistung beantragt oder erhält, seinen Mitwirkungspflichten nach §§ 60 
bis 62, 65 nicht nach und wird hierdurch die Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert, kann der 
Leistungsträger ohne weitere Ermittlungen die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder 
teilweise versagen oder entziehen, soweit die Voraussetzungen der Leistung nicht nachgewiesen sind. Dies 
gilt entsprechend, wenn der Antragsteller oder Leistungsberechtigte in anderer Weise absichtlich die 
Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert. 
(2) Kommt derjenige, der eine Sozialleistung wegen Pflegebedürftigkeit, wegen Arbeitsunfähigkeit, wegen 
Gefährdung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit, anerkannten Schädigungsfolgen oder wegen 
Arbeitslosigkeit beantragt oder erhält, seinen Mitwirkungspflichten nach §§ 62 bis 65 nicht nach und ist unter 
Würdigung aller Umstände mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass deshalb die Fähigkeit zur 
selbständigen Lebensführung, die Arbeitsfähigkeit, Erwerbsfähigkeit oder Vermittlungsfähigkeit 
beeinträchtigt oder nicht verbessert wird, kann der Leistungsträger die Leistung bis zur Nachholung der 
Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder entziehen. 
(3) Sozialleistungen dürfen wegen fehlender Mitwirkung nur versagt oder entzogen werden, nachdem der 
Leistungsberechtigte auf diese Folge schriftlich hingewiesen worden ist und seiner Mitwirkungspflicht nicht 
innerhalb einer ihm gesetzten angemessenen Frist nachgekommen ist. 
 

 
§ 69 SGB X (Auszug) 
Übermittlung für die Erfüllung sozialer Aufgaben 
(1) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie erforderlich ist 
1. für die Erfüllung der Zwecke, für die sie erhoben worden sind oder für die Erfüllung einer gesetzlichen 
Aufgabe der übermittelnden Stelle nach diesem Gesetzbuch oder einer solchen Aufgabe des Dritten, an den 
die Daten übermittelt werden, wenn er eine in § 35 des Ersten Buches genannte Stelle ist, 
2. für die Durchführung eines mit der Erfüllung einer Aufgabe nach Nummer 1 zusammenhängenden 
gerichtlichen Verfahrens einschließlich eines Strafverfahrens.. 
 

 
§ 76 SGB X (Auszug) 
Einschränkung der Übermittlungsbefugnis bei besonders schutzwürdigen Sozialdaten 
(1) Die Übermittlung von Sozialdaten, die einer in § 35 des Ersten Buches genannten Stelle von einem Arzt 
oder einer anderen in § 203 Absätze 1 und 3 des Strafgesetzbuches genannten Person zugänglich gemacht 
worden sind, ist nur unter den Voraussetzungen zulässig, unter denen diese Person selbst 
übermittlungsbefugt wäre. 
(2) Absatz 1 gilt nicht 
1. im Rahmen des § 69 Absatz 1 Nummern 1 und 2 für Sozialdaten, die im Zusammenhang mit einer 
Begutachtung wegen der Erbringung von Sozialleistungen oder wegen der Ausstellung einer Bescheinigung 
übermittelt worden sind, es sei denn, dass die betroffene Person der Übermittlung widerspricht; die betroffene 
Person ist von der verantwortlichen Stelle zu Beginn des Verwaltungsverfahrens in allgemeiner Form 
schriftlich 
oder elektronisch auf das Widerspruchsrecht hinzuweisen, 
2. im Rahmen des § 69 Absätze 4 und 5 und des § 71 Absatz 1 Satz 3,... 
 

 


